
Landratsamt Bamberg 
Staatliches Abfallrecht 

Anzeige einer gemeinnützigen Sammlung  
gemäß § 18 KrWG  
 
1. Träger der Sammlung 
 

Träger (Name, genaue Firmen-
bezeichnung, Verein, etc.): 

 

Adresse (Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort): 
 
 
 

 

Verantwortliche Person:  
Ansprechpartner:  
Telefon:  Telefax:  
E-Mail:  
 
2. Größe und Organisation des Trägers der Sammlung 
 

Rechtsform:  natürliche Person 
 juristische Person   � Bezeichnung der Rechtsform: 

                
Größe (z. B. Mitgliederzahl, 
Abteilungen des Vereins)       

Anzahl der 
Sammelfahrzeuge 

LKW:                 Kleintransporter:                   PKW:       
Anhänger:         Sonstiges:       

 
3. Art der Sammlung 
 

 Straßensammlung Vorherige Werbung, z.B. Flyer, Annonce:  ja          nein 
 Sammelcontainer (bitte Standortliste mit Ort, Straße, Hausnummer/Flurnummer oder sonstiger Standortbezeichnung) 

 

     Bei Aufstellung im öffentlichen Raum:  
     öffentlich-rechtliche Genehmigung/Vertrag vorhanden? 
 

  ja          nein 

     Bei Aufstellung auf privaten Grundstücken: 
     Vertrag/Zustimmung für jeden Standplatz vorhanden?   ja          nein 

 Bereitstellen von Sammelbehältern an alle Haushaltungen im Sammelgebiet 
 Bereitstellen von Sammelbehältern an einzelne Haushaltungen nach Bestellung 
 stationäre Annahmestelle 
 sonstige Sammlung, z.B Bringsystem etc.:                                          

 

Es werden eigene Container verwendet   ja          nein 
Es werden Container der  
Firma                      verwendet 
(Kooperationsvertrag) 

  ja          nein 

 
  



4. Gebiet der Sammlung 
 

 Die Sammlung findet im gesamten Landkreis Bamberg statt. 
 Die Sammlung findet in folgenden Gemeinden bzw. Ortsteilen statt: (bitte angeben) 

      
      
      
 
5. Dauer der Sammlung 
 

 Die Sammlung erfolgt einmalig am                . Die nächste Sammlung wird wieder angezeigt. 
 Die Sammlung erfolgt regelmäßig ab/seit                : 

 
      wöchentlich monatlich einmal im Quartal 
      halbjährlich  jährlich  sonstiger Sammelrhythmus 

     (bitte erläutern): 

                          
 Die Sammlung wird bereits durchgeführt.  
 Die Sammeltätigkeit soll regelmäßig, auch in den nächsten       Jahren stattfinden. 

 
6. Art und Menge der zu verwertenden Abfälle 
 

Folgende Abfälle sollen eingesammelt werden: 
 

 Altpapier/Pappe 
 Altkleider/Textilien 
 Altmetall/Schrott 
 Sonstiges:                 

       t pro Jahr 
      t pro Jahr 
      t pro Jahr 
      t pro Jahr 

 
7. Angaben zum weiteren Entsorgungsweg 
 

Verwertung nicht gefährlicher Abfälle: 
 

Name des Verwertungsbetriebes/des 
Übernehmenden: 

 

Entsorgungsfachbetrieb  
(Kopie des EfB-Zertifikats beifügen)   ja          nein 

Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): 
 
 

 

Telefon:  Telefax:  
E-Mail:  
Verwertungsweg/Beschreibung der 
Verwertung (Verwertungsverfahren): 
 
 
 
 

 

 
8. Beauftragung eines gewerblichen Sammlers (beauft ragter Dritter) 
 

 Es wurde ein gewerblicher Sammler mit der Durchführung der Sammlung beauftragt. 
        (Beauftragung bitte darlegen) 
 Firmenname  
 Adresse  
  
  

 Der Veräußerungserlös wird nach Abzug der Unkosten des beauftragten Dritten und  
     eines angemessenen Gewinns vollständig an den steuerbefreiten Träger der Sammlung  
     ausgekehrt. 
 
  



9. Art der Vergütung 
 

 Die Vergütung erfolgt je Tonne z. Zt.       EUR/Tonne 
 Die Vergütung erfolgt pauschal z. Zt.       EUR/Sammlung 
 Sonstige Vergütungsform (bitte erläutern)       

 
10. Bestätigung der Angaben 
 

Wir bestätigen, dass die in der Anzeige gemachten Angaben richtig und vollständig sind. 
Zukünftige Änderungen werden wir unverzüglich anzeigen. 
 

Wir versichern, beim Sammeln alle einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften, 
insbesondere des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und der dazu erlassenen 
Rechtsverordnungen sowie des Bayerischen Abfallgesetzes zu beachten.  
 

Es ist uns bekannt, dass diese Anzeige nur für Sammlungen innerhalb des Landkreises 
Bamberg gilt. Zusätzlich muss bei der Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt/kreisfreie 
Stadt), in deren Gebiet der Hauptsitz des Unternehmens liegt, eine Anzeige nach § 53 
KrWG eingereicht werden. 
 

Wir wissen, dass bei gewerbsmäßigen Abfalltransporten an unseren Fahrzeugen „A-
Schilder“ gem. § 55 Abs. 1 KrWG angebracht werden müssen.  
 

Weiterhin versichern wir, dass der/die Inhaber/-in des Betriebes sowie die für die Leitung 
und Beaufsichtigung der Sammlung verantwortlichen Personen zuverlässig sind. 
 
 
 
 
                                                       
Ort, Datum       Unterschrift 
 
10. Wichtiger Hinweis 
 

Die Sammlung ist spätestens drei Monate vor ihrer beabsichtigten Aufnahme dem 
Landratsamt Bamberg anzuzeigen. 
 

Die unvollständige, unrichtige oder verspätete Anzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar 
und kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden. 
 

Die angezeigte Sammlung kann von Bedingungen abhängig gemacht werden, zeitlich 
befristet oder mit Auflagen versehen werden (vgl. § 18 Abs. 5 KrWG). Weiterhin kann die 
Untere Abfallbehörde des Landratsamtes Bamberg nach § 18 Abs. 6 KrWG einen 
Mindestzeitraum festlegen, in dem die Sammlung durchzuführen ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

Die Informationen zu Ihren datenschutzrechtlichen Informationsrechten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
finden Sie in beigelegter Druckform.    Beim Online-PDF rufen Sie diese hier ab: Datenschutzhinweise (online) 
 

Von den Datenschutzhinweisen habe ich Kenntnis genommen: 
 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift  

(ohne Unterschrift werden Ihre persönlichen Daten nicht gespeichert und Ihr Antrag kann daher nicht entgegengenommen und bearbeitet werden) 
 


